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Chefarztvergütung: 
Aus BAT I wird Ent-
geltgruppe IV TV-

Ärzte/VKA 
 

Dr. iur. Wolfgang Bruns, Rechtsanwalt, 
Karlsruhe 
Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg 

 
In den meisten Kliniken sind mitt-
lerweile die nachgeordneten Ärzte -
relativ problemlos- in den TV-
Ärzte/VKA übergeleitet worden. 
Die Chefärzte werden hingegen 
häufig weiterhin nach BAT oder 
TvöD vergütet. Der TV-Ärzte/VKA 
löst zwar unstreitig den BAT und 
auch den TVöD-K ab (vgl. § 2 
TVÜ-Ärzte/VKA), allerdings sind 
Chefärzte von dem Geltungsbereich 
der Tarifverträge nicht erfasst.  
 
In der Regel haben die Vertragspar-
teien bei Vertragsabschluss aber 
nicht berücksichtigt, dass der BAT 
einmal durch andere Tarifverträge 
abgelöst wird. In einem vom BDA 
unterstützten Musterprozess hat das 
Arbeitsgericht Darmstadt entschie-
den, dass der Chefarzt aufgrund der 
vertraglichen Bezugnahmeklausel 
im Wege der sog. ergänzenden 
Vertragsauslegung in den TV-
Ärzte/VKA überzuleiten ist (Urteil 
v. 19.09.2007, Az. 5 Ca 34/07 - 
nicht rechtskräftig).  
 
Entsprechend hat das Arbeitsgericht 
Krefeld in seinem nachfolgend 
mitgeteilten Urteil vom 16.01.2008 
(Az. 3 Ca 2574/07) der Klage eines 
leitenden Arztes stattgegeben, der 
ab dem 01.08.2006 ein Festgehalt 
nach der Entgeltgruppe III (Ober-
arzt) des TV-Ärzte/VKA erhalten 
hatte. Auch in dem Krefelder Fall 
wurde der kommunale Kranken-
hausträger verurteilt, dem Leiten-
den Arzt ein Festgehalt nach der 
Entgeltgruppe IV (Leitender Ober-

arzt) des TV-Ärzte/VKA zu bezah-
len. 
 
Da die Parteien die übertarifliche 
Bezahlung eines Festgehaltes nach 
der eigentlich nicht passenden 
höchsten tariflichen Vergütungs-
gruppe I BAT vereinbart hatten, 
muss der Krankenhausträger nach 
der Ersetzung des BAT durch den 
TV-Ärzte/VKA den Chefarzt nach 
der höchsten tariflichen Entgelt-
gruppe IV TV-Ärzte/VKA entloh-
nen, obwohl diese genauso wie die 
frühere Vergütungsgruppe I BAT 
für einen Leitenden Arzt oder 
Chefarzt nicht passt, da dieser ge-
genüber einem „ständigen ärztli-
chen Vertreter“ bzw. „Leitenden 
Oberarzt“ höherqualifiziert ist. 
 

 
 
Sachverhalt 
 
Der 61jährige Kläger, Facharzt für 
Kinderchirurgie, ist seit dem 
01.10.1989 bei der Beklagten, 
einem kommunalen Krankenhaus-
träger, tätig. 
In Ziffer 11 des Arbeitsvertrages 
vereinbarten die Parteien für die 
Tätigkeit im dienstlichen Aufga-
benbereich eine Vergütung nach 
der Vergütungsgruppe I BAT, mit 
der sämtliche Mehr-, Samstags-, 
Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit sowie Rufbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst abgegolten 
sein soll. Nach dem Wortlaut des 
Tarifvertrages ist in diese Vergü-
tungsgruppe der ständige Vertre-
ter des leitenden Arztes einzu-
gruppieren, wenn dem leitenden 
Arzt mindestens neun Ärzte stän- 
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dig unterstellt sind". Dem Kläger 
waren und sind drei Ärzte in sei-
ner Abteilung unterstellt. 
 
Ziffer 13 des Vertrages verweist 
„im Übrigen" auf die Geltung des 
BAT und die diesen ergänzenden, 
ändernden oder ersetzenden Ta-
rifverträge. 
 
Der Kläger wurde mit Schreiben 
der Beklagten vom 18.05.2007 in 
die Entgeltgruppe III des TV-
Ärzte/VKA eingruppiert. Mit 
Schreiben vom 31.05.2007 wider-
sprach der Kläger und machte 
seinerseits die Eingruppierung in 
die Entgeltgruppe IV geltend. 
 
Entscheidungsgründe 
 
Die Klage ist begründet. Die Be-
klagte ist verpflichtet, dem Kläger 
ab dem 1.08.2006 nach der Ent-
geltgruppe IV des TV-Ärzte/VKA 
zu vergüten. 
 
Vertragsauslegung/ deklaratori-
sche Vereinbarung? 
 
Zu diesem Ergebnis kommt das 
Arbeitsgericht aufgrund der Ver-
tragsauslegung. In den Entschei-
dungsgründen wird ausgeführt: 
„Denn die Auslegung des Ar-
beitsvertrages vom 24.08.1989 
ergibt, dass sich die Beklagte ver-
pflichtet hat, den Kläger nach der 
höchsten Entgeltstufe des Tarif-
vertrages zu vergüten, an den sie 
gebunden ist. Das ist, seitdem der 
BAT durch den TV-Ärzte/VKA 
ersetzt worden ist, dessen Ent-
geltgruppe IV. 
 
In Ziffer 7 des Arbeitsvertrages 
einigten sich die Parteien auf eine 
Vergütung nach der Vergütungs-
gruppe I BAT. Dass in dieser Ab-
rede lediglich die deklaratorische 
Vereinbarung einer Vergütung 
„nach Tarif“ liegen sollte, ist aus-
geschlossen. 
 
Dies beginnt damit, dass auf den 
ersten Blick erkennbar ist, dass 
der Kläger die Tatbestandsmerk- 
 
 

 
male der Vergütungsgruppe I 
BAT weder bei Einstellung erfüll-
te noch zum jetzigen Zeitpunkt 
erfüllt. Der Kläger ist nicht stän-
diger Vertreter eines leitenden 
Arztes. Er ist selbst Leiter der 
Kinderchirurgie. Insoweit ist er 
also deutlich überqualifiziert. 
Dafür verfügt seine Abteilung 
über weniger als neun Ärzte, die 
ihm ständig unterstellt sind. Also 
auch insoweit sind die Tatbe-
standsmerkmale eindeutig nicht 
einschlägig. Eine irrtümliche An-
nahme, dass der Kläger in dieser 
Vergütungsgruppe korrekt ein-
gruppiert sei, scheidet damit aus. 
Auch die Möglichkeit eines blo-
ßen Schreibfehlers im Arbeitsver-
trag, der 18 Jahre unbemerkt 
blieb, kann nicht ernsthaft in Be-
tracht gezogen werden ….  
 
Bei einer bewusst vereinbarten 
übertariflichen Eingruppierung 
will der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer aus dem allgemeinen 
Lohngefüge herausheben und 
kann deshalb die Vergütung nicht 
ohne Weiteres rückgängig machen 
(BAG, 15.03.1991, 2 AZR 
579/90, n.v.). 
 
Dies bedeutet, dass die Beklagte 
den erfolgten Tarifwechsel nicht 
dazu nutzen kann, aus dem über-
tariflich vergüteten Kläger einen 
Mitarbeiter „nach Tarif" zu ma-
chen, welche Tarifgruppe auch 
immer die zutreffende sein mag.“ 
 
Dynamische Verweisung 
 
Es stellt sich höchstens die Frage, 
ob die Verweisung auf die Vergü-
tungsgruppe I BAT in Ziffer 11 
als abschließende Regelung anzu-
sehen ist. Dies hätte zur Folge, 
dass die Ablösung des BAT durch 
den TV-Ärzte/VKA die Vereinba-
rung nicht berührt, mit dem Er-
gebnis, dass das Gehalt des Klä-
gers auf dem letzten Stand „einge-
froren" wäre. 
 
Nach Ansicht des Arbeitsgerichtes 
Krefeld ist der Vertrag jedoch so  
 
 

 
zu verstehen, dass eine Vergütung 
nach der höchsten Entgeltgruppe 
des jeweils geltenden Tarifvertra-
ges geschuldet wird: 
 
„Der reine Wortlaut des Arbeits-
vertrages spricht zunächst dage-
gen. Ziffer 11 verweist aus-
schließlich auf den BAT. Die 
dynamische Gleichstellungsabre-
de in Ziffer 13, wonach auch die 
den BAT ersetzenden Tarifverträ-
ge auf das Arbeitsverhältnis An-
wendung finden, gilt lediglich "im 
Übrigen", also nicht für die Berei-
che, in denen eine eigenständige 
Abrede getroffen wurde. 
 
Da jedoch bei Vertragsabschluss 
nun einmal die Beklagte allein an 
den BAT gebunden war, wird man 
das Versäumnis der Parteien, die 
Möglichkeit einer Ersetzung des 
BAT nicht nur in Ziffer 13, son-
dern an jeder Stelle in Arbeitsver-
trag und Zusatzvereinbarung, an 
der Regelungen des BAT Erwäh-
nung finden, ausdrücklich mitzu-
regeln, nicht überbewerten kön-
nen. Dass die Parteien für die 
Vergütungsabrede bewusst eine 
statische Verweisung vereinbar-
ten, entspricht nicht der Interes-
senlage der Parteien. Denn diese 
haben in Ziffer 11 eben nicht ei-
nen bestimmten Betrag als ge-
schuldete Vergütung eingesetzt, 
sondern durch die Bezugnahme 
auf den BAT zweierlei gewähr-
leistet, das im beiderseitigen Inte-
resse lag. 
 
Zum einen sorgt die Verweisung 
auf eine bestimmte Vergütungs-
gruppe dafür, dass das Gehalt des 
Klägers nicht völlig von der all-
gemeinen Tarifsystematik abge-
koppelt ist. Zum anderen ersparen 
sich die Parteien unnötige Ver-
handlungen über Gehaltsanpas-
sungen, wenn das Gehalt des Klä-
gers durch die Bezugnahme auf 
den BAT an der tariflichen Ge-
haltsentwicklung teilnimmt. 
 
Denn das Einkommen des Klägers 
kann nur dann ins Verhältnis zu 
dem der anderen Ärzte gesetzt 
und entsprechend der allgemeinen  
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Entwicklung angepasst werden, 
wenn er nunmehr nach dem TV-
Ärzte/VKA vergütet wird, wobei 
der vertragliche Wille der Partei-
en, den Kläger an die Spitze des 
jeweiligen Tarifsystems zu setzen, 
natürlich weiterhin gilt. 
 
Ob man nun der Auffassung ist, 
dass sich diese Auslegung des 
Vertrages ummittelbar aus Ziffer 
11 i.V.m. Ziffer 13 des Arbeits-
vertrags herauslesen lässt, oder ob 
man wie das Arbeitsgericht 
Darmstadt den dogmatischen Weg 
über die ergänzende Vertragsaus-
legung wählt, weil die Parteien 
die Möglichkeit einer Ablösung 
des BAT bei der Vergütungsabre-
de nicht im Auge hatten, ist im 
Ergebnis unerheblich. Denn der 
Ausgangspunkt, die im Vertrag 
enthaltenen Reglungen und Wer-
tungen, sind dieselben. 
 

∗∗∗∗ 
 

Anerkennung der 
AiP-Zeit bei Ein-
gruppierung (TV-

Ärzte/TdL) 
 
Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg 
 
Das Arbeitsgericht Magdeburg hat 
mit Urteil vom 9.08.2007 (Az. 6 
Ca 944/07) entschieden, dass die 
AiP-Zeit bei der Stufenzuordnung 
in Entgeltgruppe Ä 1 gemäß § 16 
Abs. 2 Satz 2 TV-Ärzte/TdL als 
„Berufserfahrung aus nichtärztli-
cher Tätigkeit“ zu berücksichtigen 
ist (Details s. BDAktuell Jusletter 
Dezember 2007 = AnästhInten-
sivmed 12/2007, S. 705 ff.). Gegen 
das Urteil hat der Krankenhausträ-
ger Berufung eingelegt, die von 
dem Landesarbeitsgericht (LAG) 
Halle mit Urteil vom 24.04.2008 
als unbegründet zurückgewiesen 
worden ist (Az. 9 Sa 475/07 E). 
 
Im Gegensatz zu dem Arbeitsge-
richt Magdeburg geht das Beru-
fungsgericht davon aus, dass es  
 

 
sich bei der AiP-Zeit um eine „ein-
schlägige Berufserfahrung“ i.S.d. § 
16 Abs. 2 Satz 1 TV-Ärzte/TdL 
handelt, die zwingend bei dem 
Stufenaufstieg als Vorzeit ärztli-
cher Tätigkeit angerechnet werden 
muss. 
 
Das LAG Halle räumt zwar ein, 
dass nach § 1 Abs. 1 Bundesärzte-
ordnung nur derjenige den ärztli-
chen Beruf ausüben darf, wer die 
Approbation als Arzt erlangt hat; 
davon abweichend sieht aber § 2 
Abs. 2 Bundesärzterordnung vor, 
dass auch eine vorübergehende 
oder auf eine bestimmte Tätigkeit 
beschränkte Ausübung des ärztli-
chen Berufs aufgrund einer Er-
laubnis möglich ist.  
 
Nach Auffassung des LAG Halle 
hat der Kläger während seiner 
AiP-Zeit „tatsächlich keine andere 
Tätigkeit als ärztliche Tätigkeit 
verrichtet“. Ferner wurde die Pro-
tokollerklärung Nr. 2 zu § 16 TV-
L berücksichtigt, wonach ein Be-
rufspraktikum als Erwerb ein-
schlägiger Berufserfahrung gilt. 
Folgerichtig kommt das LAG Hal-
le zu dem Ergebnis: 
 
„Einschlägige Berufserfahrung im 
Tarifsinne erwirbt mithin auch 
derjenige, der den ärztlichen Beruf 
aufgrund einer Erlaubnis, die auf 
eine bestimmte ärztliche Tätigkeit 
beschränkt ist, ausübt. Hierzu ge-
hört der Arzt im Praktikum“. 
 
Es bleibt abzuwarten, ob das be-
klagte Land gegen die Entschei-
dung Revision beim Bundesar-
beitsgericht einlegt. 
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Homepage: Impres-
sumspflicht beachten 
 
Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg 
 
Bei der Gestaltung des Internetauf-
tritts sollten Ärzte ein besonderes 
Augenmerk auf die Gestaltung des 
Impressums legen. Genügt dieses 
nämlich nicht den Anforderungen 
des Telemediengesetzes, drohen 
hohe Abmahngebühren, da Ver-
stöße von den Gerichten als wett-
bewerbswidrig eingestuft werden. 
 
Das Bundesjustizministerium hat 
einen Leitfaden herausgegeben, 
der bei der Gestaltung der Home-
page eine nützliche Orientierungs-
hilfe darstellt. Dieser Leitfaden zur 
Impressumspflicht ist im Internet 
kostenlos abrufbar: 
www.bmj.de/musterimpressum 
 

∗∗∗∗ 
 

Einwilligung kann 
personenbezogen 

sein 
 
Dr. iur. Elmar Biermann, Nürnberg 
 
Cave: Die Einwilligung des Wahl-
leistungspatienten ist personenbe-
zogen. Schon das Oberlandesge-
richt (OLG) Celle1 hat festgestellt, 
dass „die Auswechslung des Ope-
rateurs durch die im Übrigen er-
teilte Einwilligung des Patienten in 
den Eingriff nicht gedeckt ist.“ 
Ähnlich urteilt das OLG Koblenz2: 
 
 „Lässt ein persönlich verpflichte-
ter Chefarzt die Operation ver-
tragswidrig von einem angestellten 
Arzt durchführen, schuldet der 
Patient selbst dann keine Vergü-
tung, wenn der Eingriff sachgemäß 
erfolgt ist … die Vertrags- und 
Einwilligungserklärung … legiti-
mierte nur den Eingriff durch den  

                                                 
1Urteil vom 2.03.1981, Az. 1 U 22/80 = 
NJW 1982, 706 
2 VersR 2008, 538 
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… Chefarzt (Anmerkung von Ver-
fasser) … persönlich.“ Auch unter 
haftungsrechtlichen Gesichtspunk-
ten ist deshalb in Fällen der Ver-
hinderung des Wahlarztes eine 
Information des Patienten und 
gegebenenfalls eine individuelle 
Vereinbarung über die Stellvertre-
tung des Wahlarztes notwendig3. 
 
Anders ist es bei der Behandlung 
des Regelleistungspatienten. Die-
ser hat nach allgemeiner Auffas-
sung keinen Anspruch auf die Be-
handlung durch einen bestimmten 
Arzt. Ihm wird der Facharztstan-
dard geschuldet, nicht aber ein 
persönliches Tätigwerden eines 
bestimmten Experten, es sei denn, 
nur dieser könnte den Patienten 
adäquat behandeln. Doch Vorsicht: 
In besonderen Fallgestaltungen 
kann auch die Einwilligung des 
Regelleistungspatienten personen-
bezogen sein. Einen solchen Fall 
hatte das OLG Köln zu entschei-
den (Urteil vom 25.08.2008, Az.: 5 
U 28/08). Im Fall des OLG Köln 
hatte der leitende Oberarzt Dr. F. 
der Patientin in einem Vorgespräch 
erklärt, dass er die Operation, so-
fern möglich, selbst durchführen 
würde. Tatsächlich entfernte aber 
ein in der Facharztweiterbildung 
befindlicher Arzt das Ostheo-
synthesematerial am Knie der Pati-
entin. Es kam zu einer intraopera-
tiven Blutung und einer Läsion des 
Nervus peroneus. Die Patientin 
leidet unter erheblichen Schmerzen 
im Knie und einer eingeschränkten 
Beweglichkeit des Kniegelenks. 
Die Patientin nimmt den Kranken-
hausträger  auf Schmerzensgeld 
und Ersatz des Verdienstausfalles 
in Anspruch. Nach Auffassung des 
OLG Köln kann es dahin stehen, 
ob den Ärzten Behandlungsfehler 
unterlaufen sind, denn Schadener-
satz schuldet der beklagte Kran-
kenhausträger schon deshalb, weil  
 

                                                 
3 siehe hierzu auch Biermann E, Ulsen-
heimer K, Weißauer W, Liquidation wahl-
ärztlicher Leistungen, AnästhIntensivmed 
2000, S. 524 f.; Biermann E, Ulsenheimer 
K, Bock R-W, Wahlleistungen – Update -, 
AnästhIntensivmed 2008, S. 654 ff. 
 

 
der Eingriff nicht durch eine wirk-
same Einwilligung der Patientin 
gedeckt war: 
 
„Ist die Einwilligung eines Patien-
ten dahin beschränkt, dass ein be-
stimmter Arzt den Eingriff vor-
nimmt, darf ein anderer Arzt den 
Eingriff nur nach entsprechender 
Mitteilung an den Patienten und 
dessen Einwilligung vornehmen 
….“. 
 
Im konkreten Fall war der Patien-
tin gar keine feste Zusage erteilt 
worden. Doch darauf kam es nach 
Auffassung des OLG Köln auch 
nicht an:  
 
„Dass die unbedingte Zusage einer 
Operation durch den Arzt Dr. F. – 
wie das Landgericht nach Beweis-
aufnahme zutreffend angenommen 
hat – nicht vorlag, bedeutet nicht 
notwendig, dass eine Beschrän-
kung der Einwilligung der Kläge-
rin nicht in Betracht kommt. Auch 
wer keinen Anspruch auf Behand-
lung durch einen bestimmten Arzt 
hat, kann anderen Ärzten in Aus-
übung seines Selbstbestimmungs-
rechts einen Eingriff in seine Ge-
sundheit verbieten. Eine solche 
Beschränkung kann ausdrücklich 
erklärt werden oder sich aus der 
entsprechend §§ 133, 157 BGB 
maßgeblichen Sicht der Behand-
lungsseite aus den Umständen 
ergeben. Der Patient muss sich 
dann gegebenenfalls damit abfin-
den, unbehandelt zu bleiben. …  

Wer eine – verbindliche oder aber 
auch unverbindliche – Absprache 
über die Person des Operateurs 
trifft, legt regelmäßig besonderen 
Wert darauf, dass der von ihm 
ausgewählte und jedenfalls grund-
sätzlich zum Eingriff bereite Arzt 
tatsächlich tätig wird. Mit der ihm 
zuvor nicht offenbarten Durchfüh-
rung der Operation durch einen 
anderen Arzt wird er angesichts 
der Bedeutung und der nicht uner-
heblichen Risiken eines gesund-
heitlichen Eingriffs dagegen in 
aller Regel nicht einverstanden  

 

sein. Dass es sich im vorliegenden 
Fall anders verhielt, ist weder dar-
getan noch erkennbar. Vielmehr 
bestand zwischen der Klägerin und 
Dr. F., der die drei Voroperationen 
im Jahr 2001 durchgeführt hatte, 
sogar, wie Dr. F. vor dem Landge-
richt erklärt hat …, eine besondere 
persönliche Beziehung, die ihn zur 
Abgabe der unverbindlichen Zusa-
ge veranlasst hatte. Unerheblich 
ist, dass die Frage des Operateurs 
nicht Gegenstand des Aufklä-
rungsgesprächs war und die Kläge-
rin ihren Wunsch, durch Dr. F. 
operiert zu werden, in diesem nicht 
erneut erwähnte. Wurden keine 
neuen Abreden getroffen, so galten 
die bisherigen Absprachen – auch 
aus Sicht der Beklagten – fort. 

Keinesfalls konnten die behan-
delnden Ärzte, sofern der gebotene 
Informationsfluss erfolgte, anneh-
men, dass die Klägerin vorab und 
unter Verzicht auf jegliche Unter-
richtung in eine nicht aus sachli-
chen Gründen gebotene Durchfüh-
rung der Operation durch andere 
Ärzte einwilligt hatte.“ 

Praxistipp: Wer dem Wunsch des 
Patienten auf Übernahme der Be-
handlung entsprechen möchte, aber 
nicht sicher ist, dass er die Be-
handlung auch persönlich durch-
führen kann, sollte mit dem Patien-
ten darüber sprechen und vorsorg-
lich die Einwilligung des Patienten 
auch in die Behandlung durch 
einen anderen Arzt einholen. 

∗∗∗∗ 

Ein neuer Service für Sie:  
 

Urteilssammlung des BDA 
 
Auf der BDA-Homepage finden Sie 
Gerichtsentscheidungen aus verschie-
denen Rechtsgebieten, die für Ihre 
Tätigkeit von Bedeutung sind. Die 
derzeit noch im Aufbau begriffene 
Urteilssammlung soll regelmäßig 
aktualisiert und erweitert werden. Hier 
der direkte Link:  
 
http://www.bda.de/urteile/db/ 
 
 


